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nur wenige Stunden vor dem Jahreswechsel sind die letzten steu-
erlichen Gesetzesänderungen im Bundesgesetzblatt veröffentlicht 
worden – gerade noch rechtzeitig, um zum 1. Januar 2009 in Kraft 
treten zu können. Schon lange gab es nicht mehr so viele Detailän-
derungen, die erst so kurz vor dem Jahreswechsel endgültig verab-
schiedet wurden. Geschuldet ist das unter anderem der Einführung 
der Abgeltungsteuer, die in vielen Vorschriften noch Detailkorrek-
turen notwendig machte. Auch das Bundesfinanzministerium war 
bis zuletzt fleißig und hat noch einen Tag vor Silvester ein Schrei-
ben zum Urteil über die Pendlerpauschale veröffentlicht. Über die 
wichtigsten Änderungen zum Jahreswechsel lesen Sie mehr in ei-
nem ausführlichen Beitrag ab Seite 4. Über die weiteren Themen 
dieser Ausgabe informiert Sie die folgende Inhaltsübersicht: 
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1. Lohnsteuer: Anmeldung und Ab-
führung für Dezember bzw. das 4. 
Quartal 2008. 

Umsatzsteuer: Voranmeldung und 
Vorauszahlung für Dezember bzw. 
das 4. Quartal 2008. 

Aufsichtsratssteuer: Anmeldung 
und Abführung für das 4. Quartal 
2008. 

Steuerabzug bei beschränkt 
Steuerpflichtigen: Anmeldung und 
Abführung für das 4. Quartal 2008. 

Getränkesteuer, Vergnügungs-
steuer: Zahlung für Dezember 
2008 – in einigen Gemeinden gel-
ten abweichende Termine. 

1. Ende der Zahlungsschonfrist für 
die am 12.1. fälligen Zahlungen. 

1. Beitragsnachweise: Heute müssen 
die Beitragsnachweise zur Sozial-
versicherung eingereicht werden 

1. Sozialversicherungsbeiträge: Spä-
testens heute müssen die Januar-
beiträge auf dem Konto des Sozial-
versicherungsträgers eingegangen 
sein. 

AAUUFF  DDEENN  PPUUNNKKTT  

as alte Jahr gar schnell entwich, 

es konnt sich kaum gedulden 

nd ließ mit Freuden hinter sich 

den dicken Sack voll Schulden« 

Wilhelm Busch 
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Gekürzte Pendlerpauschale ist verfassungswidrig 
Das Bundesverfassungsgericht hat die Kürzung der Pendlerpau-
schale verworfen, und die Finanzverwaltung und die Träger der 
Sozialversicherung haben umgehend reagiert. 

Das Bundesverfassungsgericht hat Millionen Pendlern in Deutsch-
land ein vorzeitiges Weihnachtsgeschenk gemacht, indem es die 
Kürzung der Pendlerpauschale für verfassungswidrig hält. Rückwir-
kend ab dem 1. Januar 2007 gilt damit für alle Steuerzahler wei-
terhin das bis zum 31. Dezember 2006 geltende Recht mit der vol-
len Entfernungspauschale von 30 Cent je Entfernungskilometer. 

Das Gericht störte sich dabei nicht so sehr an einer Kürzung der 
Pendlerpauschale an sich - diese Option steht dem Gesetzgeber 
weiterhin offen, wenn er dies denn wünscht. Als verfassungswidrig 
sieht das Gericht vielmehr die konkrete Ausgestaltung der Kürzung 
an, die solche Pendler mit langem Anfahrtsweg bevorzugt. Denn 
seit dem 1. Januar 2007 ist der Betriebsausgaben- und Werbungs-
kostenabzug für Fahrten zwi-
schen Wohnung und Arbeits-
stätte gestrichen. Nur ab dem 
21. Entfernungskilometer ist 
noch eine steuerliche Berück-
sichtigung möglich. 

Auch wenn sich der Bundesfi-
nanzminister vor der Verkün-
dung der Entscheidung immer 
siegesgewiss gegeben hat: Ir-
gendwie scheint man im Ministerium wohl doch mit einer Ent-
scheidung zugunsten der Steuerzahler gerechnet zu haben. Nur so 
ist es zu erklären, dass von dort schon eine Stunde nach der Ur-
teilsverkündung eine Erklärung kam, man wolle die Pendlerpau-
schale erst einmal bis Ende 2009 in der alten Form erhalten und 
angesichts der Wirtschaftskrise auf Maßnahmen zur Gegenfinanzie-
rung verzichten. Wie es ab 2010 weitergehen soll, dazu gibt es üb-
rigens noch keine Stellungnahme. Die Steuerausfälle durch das Ur-
teil beziffert die Regierung bis Ende 2009 auf 7.5 Milliarden Euro.  

Außerdem erklärt das Ministerium, dass man das Urteil nun schnell 
umsetzen will: „Die Finanzämter sollten angewiesen werden, die 
von Amts wegen zu veranlassenden Rückzahlungen für das Jahr 
2007 möglichst schon in den ersten drei Monaten des Jahres 2009 
zu leisten.“ Wer in seiner Steuererklärung 2007 im Vertrauen auf 
die Gesetzesänderung keine Angaben zur Entfernung zwischen 
Wohnung und Arbeitsstätte und der Zahl der Arbeitstage gemacht 
hat, kann dies jetzt in einem formlosen Schreiben seinem Finanz-
amt mitteilen, das dann von Amts wegen die Änderung der Steuer-
festsetzung für 2007 veranlasst. Nichtsdestotrotz wird in jeden 
neuen Steuerbescheid vorsichtshalber ein Vorläufigkeitsvermerk 
aufgenommen, der die Änderung ermöglicht, falls sich die gesetz-
lichen Grundlagen ändern sollten. 

Hat der Arbeitgeber die Aufwendungen in Höhe der Werbungskos-
ten erstattet oder entsprechende Sachleistungen gewährt, so 
konnte seit 2007 nur der Anteil pauschal versteuert werden, der 
die Aufwendungen ab dem 21. Kilometer betrifft. Der Rest musste 
als Arbeitslohn voll versteuert werden und unterlag auch der Bei-
tragspflicht zur Sozialversicherung. Diese Einschränkung entfällt 
durch das Urteil natürlich ebenfalls. Das lässt sich nun auf zweier-
lei Art und Weise korrigieren: Der Mitarbeiter könnte jetzt in sei-
ner Steuererklärung Werbungskosten in Höhe der voll versteuerten 
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Arbeitgeberleistungen geltend machen. Das muss aber nicht unbe-
dingt zu einer großen Steuererstattung führen, wenn keine weite-
ren Werbungskosten bestehen, da ein Großteil schon durch den 
Arbeitnehmerpauschbetrag abgedeckt ist. 

Mit etwas mehr Aufwand verbunden aber für Arbeitgeber und Ar-
beitnehmer günstiger ist die rückwirkende Korrektur der Lohnab-
rechnungen. Der Mitarbeiter erhält die Erstattung des Arbeitgebers 
dann Netto für Brutto, und der Arbeitgeber zahlt statt des Arbeit-
geberanteils zur Sozialversicherung nur die niedrigere pauschale 
Lohnsteuer von 15 %. Bei der Korrektur sind allerdings einige steu-
erliche und sozialversicherungsrechtliche Vorgaben zu beachten. 

Ist für den Lohnzahlungszeitraum noch keine Lohnsteuerbescheini-
gung erteilt worden, dann ergeben sich steuerrechtlich durch die 
Korrektur keine Besonderheiten – die noch zu erteilende Beschei-
nigung weist dann einfach die geänderten Lohndaten aus. Ist die 
Lohnsteuerbescheinigung für das Jahr 2007 oder 2008 dagegen be-
reits übermittelt oder erteilt worden, dann darf sie auch nicht 
mehr geändert werden. Stattdessen muss der Arbeitgeber dem Ar-
beitnehmer nach durchgeführter Pauschalierung bescheinigen, 
dass er einen bisher individuell besteuerten und bescheinigten Ar-
beitslohn in Höhe von … Euro nunmehr pauschal versteuert hat. 

Der Arbeitnehmer kann sich dann mit der Bescheinigung des Ar-
beitgebers an sein Finanzamt wenden und im Rahmen der Ein-
kommensteuerveranlagung eine Korrektur des Arbeitslohns geltend 
machen. Die bisher zuviel gezahlte Lohnsteuer wird vom Finanz-
amt erstattet. Dafür reduziert sich der mögliche Werbungskosten-
abzug des Arbeitnehmers für Fahrtkosten in entsprechender Höhe. 

Ist eine zulässige Pauschalbesteuerung erfolgt, dann besteht auch 
ein Erstattungsanspruch für zuviel bezahlte Sozialversicherungsbei-
träge. Erstattungsanträge dafür sind in der Regel nicht erforderlich, 
einfacher ist die Verrechnung, die hier ausnahmsweise auch über 
einen Zeitraum von 24 Kalendermonaten hinaus zulässig ist, sofern 
sie bis zum Dezember 2009 abgeschlossen ist. Der Arbeitgeber 
muss allerdings gewährleisten, dass für die Arbeitnehmer noch 
keine entgeltabhängigen Leistungen durch die Sozialversicherung 
gewährt wurden. Für einen Arbeitnehmer, bei dem dies doch der 
Fall ist, muss der Arbeitgeber einen Erstattungsantrag stellen. 

Wegen der Einführung des Gesundheitsfonds darf die Verrechnung 
ab Januar 2009 nicht im laufenden Beitragsnachweis erfolgen, 
wenn Verrechnungen für Zeiten vor 2009 vorgenommen werden. 
Stattdessen ist ein Korrekturbeitragsnachweis mit Angabe des Zeit-
raums, auf den die Beiträge entfallen, notwendig. 

Eine rückwirkende Änderung des sozialversicherungsrechtlichen 
Status erfolgt jedoch nicht: Auch wenn das Einkommen eines Ar-
beitnehmers durch die Pauschalierung nun rückwirkend unter den 
Grenzen für eine geringfügige Beschäftigung, für die Gleitzone o-
der die Versicherungspflicht in der Krankenversicherung liegen 
sollte, bleibt es beim bisherigen Status. Erst ab dem 1. Dezember 
2008 ist bei den Betroffenen eine neue versicherungsrechtliche 
Einstufung vorzunehmen. 

Die erstatteten Sozialversicherungsbeiträge (Arbeitgeber- und Ar-
beitnehmeranteil) sind in der Lohnsteuerbescheinigung des Jahres 
der Erstattung der Beiträge zu berücksichtigen. Ist die Lohnsteuer-
bescheinigung für 2008 noch änderbar, kann die Erstattung in die-
ser Lohnsteuerbescheinigung berücksichtigt werden.  

 

 

Sachbezugswerte für 2009 

In der Sozialversicherungsentgeltverord-
nung finden sich die Sachbezugswerte für
das Jahr 2009. Die Werte steigen in Höhe
der Inflationsrate von 2,8 % bei der Ver-
pflegung und 3 % für Mieten und Neben-
kosten und betragen ab 2009 bundesein-
heitlich 

• für eine freie Unterkunft monatlich
204 Euro (2008: 198 Euro) oder kalen-
dertäglich 6,80 Euro; 

• für unentgeltliche oder verbilligte
Mahlzeiten kalendertäglich 7,00 Euro
(2008: 6,84 Euro), davon entfallen
1,53 Euro auf ein Frühstück und je
2,73 Euro auf ein Mittag- oder Abend-
essen. Der monatliche Sachbezugswert
beträgt 210 Euro (bisher 205 Euro;
Frühstück 46 statt 45 Euro, Mittag- und
Abendessen 82 statt 80 Euro). 

 

Strafhöhe bei Steuerhinterziehung

Erstmals gibt es Richtlinien für die Straf-
höhe bei Steuerhinterziehung. In einer
Grundsatzentscheidung hat der Bundesge-
richtshof entschieden, dass eine Steuer-
hinterziehung in großem Ausmaß dann
vorliegt, wenn der Steuerschaden mehr
als 50.000 Euro beträgt. Bis zu diesem Be-
trag kommt der Steuersünder in der Regel
mit einer Geldstrafe davon. Ab einem
Steuerschaden von 100.000 Euro sollen
Freiheitsstrafen verhängt werden, die al-
lerdings zur Bewährung ausgesetzt wer-
den können. Eine Geldstrafe kommt nur
bei Vorliegen von gewichtigen Milde-
rungsgründen noch in Frage. Bei Hinter-
ziehungsbeträgen in Millionenhöhe muss
der Betroffene mit einer tatsächlichen
Haftstrafe rechnen. Eine Aussetzung zur
Bewährung wäre nur ausnahmsweise mög-
lich, wenn besonders gewichtige Milde-
rungsgründe vorliegen. 

 

Kindergeld für schwangeres Kind 

Das Finanzgericht Köln meint, dass ein
Kindergeldanspruch für eine Tochter auch
dann besteht, wenn sie sich während der
Zeit des Mutterschutzes und der anschlie-
ßenden Betreuungszeit nicht um einen
Ausbildungsplatz bemühen kann. Für die-
sen Zeitraum wäre so eine Anforderung
unzumutbar, solange objektive Anzeichen
für eine fortbestehende Ausbildungswil-
ligkeit bestehen. Das letzte Wort hat nun
der Bundesfinanzhof, der allerdings in ei-
ner früheren Entscheidung den Anspruch
auf Kindergeld bereits verworfen hatte,
wenn die Tochter eine begonnene Ausbil-
dung für die Kinderbetreuung unterbricht.
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Die wichtigsten Änderungen zum Jahreswechsel 
Schon lange sind nicht mehr so viele Änderungen im Steuer-
recht noch so kurz vorm Jahreswechsel verabschiedet worden. 

Zum Jahreswechsel sind zahlreiche Änderungen im Steuerrecht 
verteilt über viele Einzelgesetze in Kraft getreten. Hier finden Sie 
die wichtigsten dieser Änderungen: 

• Erbschaftsteuer: Die umfangreichste Änderung zum Jahres-
wechsel – und gleichzeitig die bis zuletzt am heftigsten um-
kämpfte – ist die Neuregelung der Erbschaftsteuer und des da-
mit verbundenen Bewertungsrechts. Über die Details lesen Sie 
mehr in separaten Ausgaben des Rundschreibens. 

• Kindergeld: Ab 2009 steigt das Kindergeld für das erste und 
zweite Kind von monatlich 154 auf 164 Euro. Für das dritte Kind 
gibt es 170 statt 154 Euro Kindergeld, und für das vierte und je-
des weitere Kind wird das Kindergeld von 179 auf 195 Euro er-
höht. Der Kinderfreibetrag steigt 2009 von 3.648 auf 3.864 Euro.  

• Degressive Abschreibung: Ab dem 1. Januar 2009 ist wieder die 
degressive Abschreibung beweglicher Wirtschaftsgüter möglich, 
allerdings nur mit maximal 25 %. Diese Maßnahme ist auf zwei 
Jahre befristet und gilt nicht für den GwG-Sammelposten (Wirt-
schaftsgüter zwischen 150 und 1.000 Euro). 

• Sonderabschreibung: Kleine und mittlere Unternehmen können 
zusätzlich zur degressiven Abschreibung auch Sonderabschrei-
bungen nutzen. Die dafür relevanten Betriebsvermögens- und 
Gewinngrenzen werden um je 100.000 Euro auf 335.000 Euro 
(Betriebsvermögen bei Bilanzierern) bzw. 200.000 Euro (Gewinn 
bei Einnahmen-Überschuss-Rechnern) erhöht. 

• Schulgeld: Ab dem 1. Januar 2008 und in allen noch nicht be-
standskräftigen Altfällen sind 30 % des Schulgelds für alle Schu-
len im EU/EWR-Raum abzugsfähig, vorausgesetzt sie führen zu 
einem Schulabschluss, der durch ein inländisches Kultusministe-
rium oder die Kultusministerkonferenz anerkannt oder einem in-
ländischen Abschluss gleichwertig ist. Das gilt ebenso für be-
rufsbildende Privatschulen, jedoch nicht für Hochschulen. Au-
ßerhalb des EU/EWR-
Raums ist auch weiterhin 
nur das Schulgeld für Deut-
sche Schulen abzugsfähig. 
Gleichzeitig wird der 
Sonderausgabenabzug von 
Schulgeld auf 5.000 Euro 
begrenzt, womit Schulgeld 
nur noch bis zu 16.667 Eu-
ro steuerlich relevant ist. 

• Lohnsteuer-Anmeldung: Die Schwellenwerte für die Lohnsteu-
er-Anmeldungen werden von 800 auf 1.000 Euro (Pflicht zur 
vierteljährlichen Abgabe oberhalb dieser Jahressumme) und von 
3.000 auf 4.000 Euro (monatliche Abgabepflicht) angehoben. 

• Besteuerung von Doppelverdiener-Ehepaaren: Ab 2010 wird 
nun das ursprünglich schon für 2009 vorgesehene optionale Fak-
torverfahren für Doppelverdiener-Ehepaare eingeführt. Ehepaa-
re können dann nicht nur die Steuerklassenkombination III und V 
wählen, sondern auch gemeinsam nach Steuerklasse IV, ergänzt 
um einen Verteilungsfaktor, besteuert werden. Dadurch soll der 
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Beitragsbemessungsgrenzen 2009 

Wie jedes Jahr steigen auch diesmal zum
Jahreswechsel die Beitragsbemessungs-
grenzen in der Sozialversicherung. 

• Die Beitragsbemessungsgrenze in der
Renten- und Arbeitslosenversicherung
steigt im Westen um 1.200 Euro auf
64.800 Euro (5.400 Euro mtl.) und im
Osten um 600 Euro auf 54.600 Euro
(4.550 Euro mtl.). 

• Analog steigt die Grenze in der knapp-
schaftlichen Versicherung im Westen
um 1.200 Euro auf 79.800 Euro (6.650
Euro mtl.) und im Osten um 600 Euro
auf 67.200 Euro (5.600 Euro mtl.). 

• In der Kranken- und Pflegeversiche-
rung ist die Beitragsbemessungsgrenze
bundesweit einheitlich festgelegt und
steigt um 900 Euro auf 44.100 Euro
(3.675,00 Euro mtl.). Die Versiche-
rungspflichtgrenze liegt allerdings
4.500 Euro höher bei 48.600 Euro im
Jahr (4.050 Euro mtl.). 

• Die Bezugsgröße, die zum Beispiel für
die Mindestbeitragsbemessungsgrund-
lage für freiwillige Mitglieder in der
gesetzlichen Krankenversicherung re-
levant ist, steigt im Westen wie im Os-
ten um je 420 Euro im Jahr. Die neuen
Werte betragen damit im Westen
30.240 Euro im Jahr (2.520 Euro mtl.)
und im Osten 25.620 Euro im Jahr
(2.135 Euro mtl.). 

 

Vermietung einer Ferienwohnung 

Wer eine Ferienwohnung vermietet, muss
gegebenenfalls den Nachweis für die orts-
üblichen Vermietungszeiten erbringen,
meint der Bundesfinanzhof. Wird die Fe-
rienwohnung aber nicht durchgehend an
wechselnde Feriengäste vermietet und
die ortsüblichen Vermietungszeiten kön-
nen nicht festgestellt werden, ist die
Vermietung mit einer auf Dauer ausge-
richteten Vermietungstätigkeit nicht ver-
gleichbar. Das bedeutet: Es fehlt die Basis
(= auf Dauer ausgerichtete Vermietungs-
tätigkeit), auf Grund derer das Gesetz die
Einkünfteerzielungsabsicht typisiert. Die
Einkünfteerzielungsabsicht muss dann
durch eine Prognose überprüft werden.
Dazu muss sich aus den für einen Progno-
sezeitraum von 30 Jahren geschätzten
Einnahmen und Ausgaben ein Totalüber-
schuss ergeben. Hat der Eigentümer be-
reits beim Kauf der Ferienwohnung deren
späteren Verkauf ernsthaft in Betracht
gezogen, ist für die Prognose der kürzere
Zeitraum der tatsächlichen Vermögens-
nutzung zugrunde zu legen. 

 
Splitting-Vorteil besser auf beide Ehepartner verteilt werden. 

 



• Altersvorsorgebeiträge: Damit Altersvorsorgebeiträge auch 
nach 2009 noch als Sonderausgaben abziehbar sind, muss der 
Steuerzahler dem Anbieter seine Steueridentifikationsnummer 
mitteilen und ihm schriftlich erlauben, die Höhe der Beiträge 
elektronisch an die Finanzverwaltung zu übermitteln. 

• Betriebliche Gesundheitsförderung: Maßnahmen zur betriebli-
chen Gesundheitsförderung, die zusätzlich zum ohnehin ge-
schuldeten Arbeitslohn geleistet werden, sind bereits ab 2008 
bis zu einer Höhe von 500 Euro je Arbeitnehmer und Jahr steu-
erfrei. Darunter fällt aber nicht die Übernahme von Beiträgen 
für einen Sportverein oder ein Fitnessstudio. 

• Vorsteuerabzug für Firmenwagen: Der Plan, die Beschränkung 
des Vorsteuerabzugs für Firmenwagen wieder einzuführen, ist 
im Bundesrat gescheitert. Es bleibt also weiterhin beim vollen 
Vorsteuerabzug unabhängig von der Verwendung des Fahrzeugs. 

• Streubesitzdividenden: Auch die Steuerpflicht auf Dividenden 
und Veräußerungsgewinnen aus Streubesitz wurde nach Protest 
aus der Wirtschaft vorerst wieder fallen gelassen. Weil die EU 
aber ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland führt, 
dürfte diese Änderung früher oder später wieder anstehen. 

• Ort einer Dienstleistung: Ab dem 1. Januar 2010 werden 
Dienstleistungen, die ein Unternehmen für ein anderes Unter-
nehmen erbringt, dort besteuert, wo der Kunde ansässig ist, 
und nicht an dem Ort der Niederlassung des Dienstleistungserb-
ringers. Dienstleistungen von Unternehmen an private Verbrau-
cher werden dagegen nach wie vor an dem Ort besteuert, an 
dem der Dienstleistungserbringer ansässig ist. Davon ausge-
nommen sind verschieden Dienstleistungen für Verbraucher, für 
die der Leistungsort generell im Verbrauchsland liegt. 

• Umsatzsteuer-Voranmeldung: Die Schwellenwerte für die Um-
satzsteuer-Voranmeldungen werden von 512 auf 1.000 Euro 
(Vierteljährliche Abgabe oberhalb dieser Jahressumme) und von 
6.136 auf 7.500 Euro (monatliche Abgabepflicht) angehoben. 

• Handwerkerleistungen: Der Steuerbonus für Instandhaltungs- 
und Modernisierungsmaßnahmen in privaten Haushalten ver-

doppelt sich. So werden 
20 % von maximal  6.000 Eu-
ro Kosten, also bis zu 1.200 
Euro, vom Finanzamt  er-
stattet. Die Regelung wird 
nach zwei Jahren überprüft 
und gilt für alle ab dem 1. 
Januar 2009 erbrachten und 
bezahlten Leistungen. 

• Haushaltsnahe Dienstleistungen: Auch die steuerliche Förde-
rung haushaltsnaher Dienstleistungen wird deutlich ausgeweitet. 
Steuerzahler können nun haushaltsnahe Dienstleistungen bis zu 
einem Höchstbetrag von 20.000 Euro pro Jahr steuerlich geltend 
machen, wovon das Finanzamt dann 20 % ersetzt. 

• Wesentliche Ertragsminderung: Statt wie bisher bereits ab ei-
ner Ertragsminderung von 20 % des Rohertrags ist der Erlass der 
Grundsteuer jetzt erst ab einer Ertragsminderung von mindes-
tens 50 % möglich und beträgt dann 25 % der Grundsteuer. Nur 
bei einer vollständigen Ertragsminderung ist ein Grundsteuerer-
lass von 50 % möglich. Die Änderung gilt erstmals für die  
Grundsteuer des Kalenderjahres 2008. 

 

Genaue Leistungsbeschreibung ist 
notwendig für Vorsteuerabzug 

Die Bezeichnung einer Leistung in der
Rechnung ist entscheidend für den Vor-
steuerabzug. Dem Bundesfinanzhof ge-
nügt beispielsweise die Leistungsbe-
schreibung "für technische Beratung und
Kontrolle im Jahr …" nicht, um die damit
abgerechnete Leistung zu identifizieren,
wenn sich diese weder aus den weiteren
Angaben in der Rechnung noch anderen
Geschäftsunterlagen, auf die in der Rech-
nung verwiesen wird, weiter konkretisie-
ren lässt. In diesem Fall hatte die Mutter-
gesellschaft ihrer Tochtergesellschaft mit
diesem Rechnungstext Ingenieurleistun-
gen in Rechnung gestellt, die Tochterge-
sellschaft durfte aber keinen Vorsteuer-
abzug geltend machen. Sie sollten daher
sehr darauf achten, Leistungsumfang und
den Zeitpunkt der Leistung in einer Rech-
nung hinreichend zu konkretisieren. 

 

Haftung des Geschäftsführers 

Der Bundesfinanzhof hat entschieden,
dass allein der Antrag auf Eröffnung des
Insolvenzverfahrens den GmbH-Geschäfts-
führer noch nicht von der Haftung wegen
Nichtabführung der Lohnsteuer befreit.
Sind im Zeitpunkt der Lohnsteuer-
Fälligkeit noch liquide Mittel zur Zahlung
der Lohnsteuer vorhanden, besteht die
Verpflichtung des Geschäftsführers zu de-
ren Abführung so lange, bis ihm durch Be-
stellung eines Insolvenzverwalters oder
Eröffnung des Insolvenzverfahrens die
Verfügungsbefugnis entzogen wird. Die
Haftung wird auch nicht dadurch ausge-
schlossen, dass die Nichtzahlung der fälli-
gen Steuern in die dreiwöchige Schonfrist
fällt, die dem Geschäftsführer zur Masse-
sicherung ab Feststellung der Zahlungsun-
fähigkeit eingeräumt ist. 

 

Steuerbescheinigungen 
für Kapitalerträge 

Für Kapitalerträge nach dem 31. Dezem-
ber 2008, die dem Steuerabzug unterlie-
gen, muss der Schuldner der Kapitalerträ-
ge oder die auszahlende Stelle dem Gläu-
biger auf Verlangen eine Steuerbescheini-
gung nach amtlich vorgeschriebenem Mus-
ter ausstellen, die die steuerrechtlich
erforderlichen Angaben enthält. Diese
Verpflichtung besteht unabhängig vom ei-
gentlichen Steuerabzug. Das Bundesfi-
nanzministerium hat nun in einem um-
fangreichen Schreiben Muster für die
Steuerbescheinigung veröffentlicht und
Hinweise zu deren Handhabung in ver-
schiedenen Anwendungsfällen gegeben. 
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• Dachfonds: Die Ausweitung der Abgeltungsteuer auf Dach- und 
Zertifikatfonds ist nicht umgesetzt worden. 

• Finanzinnovationen: Als Reaktion auf die jüngste Rechtspre-
chung des Bundesfinanzhofs zu Finanzinnovationen sollen be-
stimmte Kapitalanlageprodukte (Reverse Floater, Down-Rating-
Anleihen, Garantiezertifikate etc.) ab 2009 generell als Finanz-
innovationen gelten. Damit unterliegt stets die Differenz zwi-
schen Erlös und Anschaffungskosten (Gewinn oder Verlust) der 
Abgeltungsteuer, und zwar unabhängig vom Erwerbszeitpunkt. 

• Private Veräußerungsgeschäfte: Beim Verkauf von Wirtschafts-
gütern, aus deren Nutzung Einkünfte erzielt wurden, sollen 
grundsätzlich die geltend gemachten Abschreibungen gewinner-
höhend hinzugerechnet werden. Durch die Änderung werden 
nun auch die sonstigen Einkünfte erfasst, zum Beispiel aus der 
Vermietung beweglicher Wirtschaftsgüter. 

• Rürup-Renten: Für Verträge zur Basisrente (Rürup-Rente) wird 
ein Zertifizierungsverfahren analog zur Riester-Rente eingeführt. 
Außerdem wird der Sonderausgabenabzug ab 2010 nur noch ge-
währt, wenn der Beitragszahler schriftlich einwilligt, dass der 
Anbieter die geleisteten Beiträge zusammen mit der Steuer-
nummer elektronisch an die Finanzverwaltung übermittelt. 

• Elektronische Steuererklärung: Ab 2011 besteht für eine ganze 
Reihe von Steuererklärungen und ergänzenden Daten die Pflicht 
zur elektronischen Abgabe in einem standardisierten Format. 
Alle Erklärungen müssen mit einer qualifizierten elektronischen 
Signatur versehen sein. Wie bei anderen Vorgaben zur elektro-
nischen Übermittlung ist auch hier ein Härtefallantrag möglich. 

• Rechnungsstellung: Für viele steuerfreie Umsätze wird die 
Pflicht zur Erteilung einer Rechnung gestrichen, ebenso die 
Pflicht zur Erteilung einer Sammelrechnung in Papierform für 
elektronisch übermittelte Rechnungen im EDI-Verfahren. 

• Heilbehandlungen: Zur Anpassung an EU-Recht werden ambu-
lante und stationäre Heilbehandlungen und Betreuungsleistun-
gen für hilfsbedürftige Personen von der Umsatzsteuer befreit.  

• Zuständiges Finanzamt: Zukünftig ist für die gesonderte Fest-
stellung der Einkünfte das Tätigkeitsfinanzamt für alle Einkünf-
te aus selbstständiger Arbeit örtlich zuständig. Bisher galt das 
nur für Freiberufler. 

• Vorläufige Festsetzung: Um die Flut der Einsprüche etwas ein-
zudämmen, ist eine vorläufige Steuerfestsetzung (Vorläufig-
keitsvermerk) jetzt grundsätzlich dann möglich, wenn ein Ver-
fahren zur Streitfrage bei einem Bundesgericht oder dem Euro-
päischen Gerichtshof anhängig ist. Auf eine mögliche Verfas-
sungs- oder Europarechtswidrigkeit kommt es nicht mehr an.  

 

Falls diese Informationen Ihr Interesse gefunden haben und Sie 
noch Fragen oder Interesse an einer Beratung haben, stehen wir 
Ihnen gerne zur Verfügung. Bitte vereinbaren Sie dann einen Ter-
min oder wenden Sie sich per Fax an uns. 
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Neue Pflichten zur Bekämpfung 
der Schwarzarbeit 

Der Gesetzgeber denkt sich immer wieder
neue Vorschriften zur Bekämpfung der
Schwarzarbeit aus – oft mit eher durch-
wachsenem Erfolg. Trotzdem müssen Ar-
beitgeber, Arbeitnehmer und Selbststän-
dige in bestimmten Wirtschaftszweigen ab
dem 1. Januar 2009 zusätzliche Pflichten
beachten, um ein Bußgeld zu vermeiden: 

• Sofortmeldepflicht: Arbeitgeber müs-
sen nun den Tag des Beginns eines Be-
schäftigungsverhältnisses spätestens
bei dessen Aufnahme an die Datenstel-
le der Träger der Rentenversicherung
(DSRV) melden. Die Sofortmeldung
muss den Familien- und die Vornamen
des Beschäftigten, seine Versiche-
rungsnummer (ansonsten die zur Ver-
gabe einer Versicherungsnummer not-
wendigen Angaben), die Betriebsnum-
mer des Arbeitgebers und den Tag der
Beschäftigungsaufnahme enthalten. 

• Mitführungs- und Vorlagepflicht: Für
Arbeitnehmer ist die Mitführungs-
pflicht des Sozialversicherungsauswei-
ses weggefallen. Dafür sind Arbeit-
nehmer und Selbständige bei der
Erbringung von Dienst- oder Werkleis-
tungen jetzt verpflichtet, ihren Perso-
nalausweis, Pass, Passersatz oder Aus-
weisersatz mitzuführen und den Be-
hörden der Zollverwaltung auf Verlan-
gen vorzulegen. 

• Hinweispflicht: Der Arbeitgeber muss
jeden seiner Arbeitnehmer nachweis-
lich und schriftlich auf die Mitfüh-
rungs- und Vorlagepflicht hinweisen,
diesen Hinweis für die Dauer der
Erbringung der Dienst- oder Werkleis-
tungen aufbewahren und auf Verlan-
gen bei Prüfungen vorlegen. 

Von diesen neuen Pflichten sind die fol-
genden Wirtschaftszweige betroffen: 

• Baugewerbe 
• Gaststätten-/Beherbergungsgewerbe 
• Personenbeförderungsgewerbe 
• Speditions-, Transport- und damit ver-

bundenen Logistikgewerbe 
• Schaustellergewerbe 
• Unternehmen der Forstwirtschaft 
• Gebäudereinigungsgewerbe 
• Unternehmen, die sich am Auf- und

Abbau von Messen und Ausstellungen
beteiligen 

• Fleischwirtschaft 

 
Mit freundlichen Grüßen 
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